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Baubranche: Auftraggeberhaftung für Sozialversicherungsbeiträge
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Auftraggebende Unternehmen, die 
Bauleistungen an Subunternehmer 
weitergeben, sollen künftig für die 
Sozialversicherungsbeiträge dieser 
Subunternehmer haften.

Um der systematischen Hinterziehung 
von Sozialversicherungsbeiträgen im 
Baubereich Herr zu werden, könnte be-
reits Anfang 2009 eine neue Auftragge-
berhaftung für Sozialversicherungsbeiträ-
ge eingeführt werden. Die neue Regelung 
beträfe Bauunternehmen, die Bauleis-
tungen an Subunternehmer weitergeben. 
Wird ein Unternehmen, das kein Bauun-
ternehmen ist, lediglich als „Bauherr“ 
tätig, greift die Haftung nicht. Es würden 
zudem nur Auftraggeber erfasst, die 
eine Niederlassung in Österreich haben. 
Weitere Haftungsvoraussetzung wäre, 
dass die eingesetzten Dienstnehmer des 
Subunternehmers den österreichischen 
Sozialversicherungsvorschriften unter-

liegen. Als Bauleistung gälte dabei eine 
Leistung, die „der Herstellung, Instand-
setzung, Instandhaltung, Änderung und 
Beseitigung von Bauwerken dient“.

Höchstausmaß der Haftung
Der Auftraggeber haftet dabei für alle 
Beiträge und Umlagen des Subunterneh-
mers, die bis zum Ende des Kalendermo-
nats fällig werden, in dem die (teilweise) 
Leistung des Werklohnes erfolgt. Das 
Höchstausmaß der Haftung beträgt 20 % 
des geleisteten Werklohnes. Auftragge-
ber könnten die Haftung auf zwei Arten 
abwenden:
1. Der Auftraggeber kann 20 % des 
Werklohnes gleichzeitig mit der Überwei-
sung des restlichen Werklohnes an den 
Auftragnehmer direkt an die Sozialversi-
cherung überweisen. Diese Zahlung wirkt 
auch gegenüber dem Subunternehmer 
schuldbefreiend. Ergibt sich dadurch für 
den Subunternehmer ein Guthaben auf 
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Auftraggeberhaftung in  
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Mit dem Auseinanderbrechen der gro-
ßen Koalition werden in diesem Monat 
die Karten neu gemischt. Was auch 
immer die jeweiligen Parteien für eine 
geplante Steuerreform versprochen 
haben: Wer sich zu den Gewinnern 
einer Steuerreform zählen darf, wird 
wohl erst am Ende von Koalitionsver-
handlungen feststehen.
Der Mittelstand, der einen guten Teil 
des Steueraufkommens trägt, hätte 
sich längst eine Entlastung verdient. 
Er war der Verlierer der vergangenen 
Steuerreformen und hat von der Ent-
lastung niedriger Einkommen wenig 
profitiert. Vielleicht werden auch die 
Familien stärker bedacht oder wieder 
die Kleinverdiener. Im EU-Vergleich 
leiden die österreichischen Steuer-
zahler jedenfalls unter einer zu hohen 
Abgabenquote, eine Steuersenkung 
ist überfällig. Ein Thema könnte auch 
die Gleichstellung von selbständigem 
und unselbständigem Einkommen im 
Hinblick auf die begünstigte Besteu-
erung des 13. und 14. Gehaltes sein 
oder die Anhebung der Grenze für 
die höchste Tarifstufe als Ausgleich 
für die Inflation.
Als „Sofortmaßnahme“ gegen Teue-
rung und Inflation wurden zunächst 
einmal Kilometergeld und Pendlerpau-
schale erhöht; im Niedriglohnbereich 
wurden zudem die Arbeitslosenversi-
cherungsbeiträge gesenkt. 
Jetzt heißt es also – wieder einmal – 
abwarten, was da kommt. Nur eines 
ist derzeit sicher: Welche Neuerungen 
auch immer ins Haus stehen, wir in-
formieren und beraten Sie – schnell 
und kompetent. Auf uns ist schließlich 
Verlass.
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dem Dienstgeberbeitragskonto, kann 
eine Rückerstattung an den Subunter-
nehmer erfolgen.
2. Der Subunternehmer scheint zum 
Zeitpunkt der Zahlung des Werklohnes 
auf der Liste der haftungsfreistellenden 
Unternehmen (HUF-LISTE) auf. In diese 
Liste können betroffene Unternehmen 
auf elektronischem Weg kostenlos 
Einsicht nehmen. Scheint der Subun-
ternehmer in dieser Liste auf, ist eine 
Direktzahlung an die Sozialversicherung 
nicht notwendig.

Wie kommt ein Unternehmen auf die 
HUF-Liste?
Anträge auf die Aufnahme in die 
HUF-Liste können bereits ab 1.11.2008 
gestellt werden. So wird sicherge-
stellt, dass das Unternehmen bereits 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt des 
Inkrafttretens der Regelung auf der HUF-
Liste aufscheint. Voraussetzung für die 
Aufnahme ist, dass 
1. das Unternehmen seit mindestens 
drei Jahren Bauleistungen erbracht 
hat (das kann etwa über die jährliche 
Umsatzsteuererklärung nachgewiesen 
werden), 
2. dass alle Sozialversicherungsbeiträ-
ge spätestens innerhalb der Mahnfrist 
entrichtet wurden (wobei eine Bagatell-
grenze in Höhe von 10 % der Beitrags-
summe der letzten Beitragsabrechnung 
eingezogen wird), und 
3. dass keine Bedenken hinsichtlich 
der Einhaltung der sozialversicherungs-
rechtlichen Pflichten als Dienstgeber 
(Meldepflichten, Abgabe von Beitrags-
nachweisen etc.) bestehen.

▸
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G r u n d e r w e r b s t e u e r

Schenken und Erben  
von Liegenschaften

Erfolgte eine Liegenschaftsschenkung 
nach dem 31.7.2008, kommt statt dem 
Erbschafts- und Schenkungssteuerge-
setz nun das Grunderwerbsteuergesetz 
zur Anwendung.

Bemessungsgrundlage für die Grunder-
werbsteuer (GrESt) ist der dreifache Ein-
heitswert. Bei der Übergabe einer land- 
und forstwirtschaftlichen Liegenschaft 
im Familienverband reduziert sich die 
Bemessungsgrundlage auf den einfachen 
Einheitswert. Wird nachgewiesen, dass 
der gemeine Wert der Liegenschaft ge-
ringer ist als der dreifache Einheitswert, 
kann dieser als Bemessungsgrundlage 
herangezogen werden. 

Betriebsübertragung
Wird im Zuge der unentgeltlichen Über-
tragung eines Unternehmens oder von 
Teilen davon eine Liegenschaft mitüber-
tragen und dadurch GrESt-Pflicht ausge-
löst, wird die Bemessungsgrundlage um 
bis zu € 365.000 reduziert, wenn

die Übertragung einen Betrieb, ǜǜ
Teilbetrieb oder mindestens 25%igen 
Mitunternehmeranteil betrifft oder 
mindestens einen 25%igen Teil des 
Betriebes, Teilbetriebes oder Mitunter-
nehmeranteils,
die übertragene Einheit nur der be-ǜǜ
trieblichen Einkunftserzielung dient,
der Erwerber eine natürliche Person ist,ǜǜ
bei Schenkungen unter Lebenden ǜǜ
der Geschenkgeber mindestens das 
55. Lebensjahr vollendet hat oder 

aufgrund eines körperlichen oder geis-
tigen Gebrechens erwerbsunfähig ist.

Wird die begünstigt erworbene betrieb-
liche Einheit oder wesentliche Grundla-
gen davon vom Erwerber innerhalb von 
5 Jahren entgeltlich oder unentgeltlich 
übertragen oder betriebsfremden Zwe-
cken zugeführt oder wird der Betrieb/Teil-
betrieb überhaupt aufgegeben, kommt es 
zur Nacherhebung der GrESt.

Land- und Forstwirtschaft
Für den unentgeltlichen Erwerb eines 
land- und forstwirtschaftlichen Grund-
stückes wurde der Steuerabsetzbetrag 
von € 110 ins GrEStG übernommen. Bei 
mehreren unentgeltlichen Erwerben von 
land- und forstwirtschaftlichen Grundstü-
cken zwischen denselben Personen kann 
innerhalb von 10 Jahren diese Steuerer-
mäßigung nur einmal geltend gemacht 
werden.

Schenkung zwischen Ehegatten
Schenkt ein Ehegatte dem anderen einen 
Grundstücksanteil, so ist dafür keine 
GrESt zu entrichten, wenn die beiden 
Ehepartner darauf gemeinsam eine 
Wohnstätte errichten oder eine solche 
erwerben. Diese muss dem dauernden 
Wohnbedürfnis der Ehegatten dienen 
und darf höchstens 150 m² groß sein. Die 
Benutzung der Wohnstätte muss mindes-
tens 3 Monate nach deren Fertigstellung 
beginnen und fünf Jahre ohne Änderung 
der Eigentumsverhältnisse erfolgen.

Kosten für  
Pflegepersonal
Kosten der häuslichen Pflege durch 
Pflegepersonal können von der be-
treuten Person als außergewöhnliche 
Belastung in der Einkommensteuer-
erklärung geltend gemacht werden. 
Sowohl Zahlungen und Sachbezüge 
als auch Ausgaben für die Vermitt-
lungsorganisation können dabei 
berücksichtigt werden. Voraussetzung 
ist, dass die betreute Person Pflege-
geld bezieht (ab Pflegestufe 1) und die 
Aufwendungen die Summe der pflege-
bedingten Geldleistungen übersteigen.

Liegenschaftsschenkung: Grunderwerbsteuer statt Schenkungssteuer
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Die neue  
Lehrlingsförderung

Um die Lehre für Jugendliche und Wirt-
schaft attraktiver zu machen, wurde ein 
umfangreiches Jugendbeschäftigungspa-
ket beschlossen. Eine neue Basisförde-
rung tritt an Stelle der Lehrlingsprämie.

Für ab dem 28.6.2008 begonnene Lehrver-
hältnisse tritt an Stelle der Lehrlingsausbil-
dungsprämie die neue Basisförderung. Der 
ausbildende Betrieb erhält: 

im ersten Lehrjahr: ǜǜ
3 Lehrlingsentschädigungen
im zweiten Lehrjahr: ǜǜ
2 Lehrlingsentschädigungen
im dritten oder vierten Lehrjahr: ǜǜ
1 Lehrlingsentschädigung 
(bei dreieinhalb Ausbildungsjahren 
eine halbe Lehrlingsentschädigung).

Voraussetzung für die Förderung ist, 
dass der Lehrvertrag über das ganze 
Ausbildungsjahr aufrecht war oder durch 
Zeitablauf geendet hat. Auch diese 
Förderung wird im Nachhinein gewährt. 
Allerdings ist nicht mehr das Finanzamt 
für die Förderung zuständig, sondern die 
Lehrlingsstellen der Wirtschaftskammer.

Zusätzliche betriebliche Förderungen
Neben der Basisförderung besteht die 
Möglichkeit, zusätzlich betriebliche För-
derungen für qualitätsbezogene Maßnah-
men sowie für die Schaffung zusätzlicher 
Lehrstellen zu beantragen. Die neuen 
zusätzlichen Förderungen werden nicht 
nur für „neue“ Lehrverhältnisse, sondern 
auch für jene gewährt, die zum 27.6.2008 
bereits bestanden haben. Die noch näher 

durch Richtlinien zu bestimmenden För-
derungsmöglichkeiten sind etwa

ein Qualitätsbonus bei erfolgreicher ǜǜ
Ablegung einer Qualitätsprüfung 
durch den Lehrling,
ein Weiterbildungsbonus bei Weiterbil-ǜǜ
dungsmaßnahmen von Ausbildnern,
ein Erfolgsbonus bei Lehrabschluss-ǜǜ
prüfungen mit ausgezeichnetem oder 
gutem Erfolg.

Erstmalige Ausbildung
Auch die erstmalige Ausbildung von 
Lehrlingen sowie die Schaffung neuer 
Lehrstellen sollen gefördert werden. 
Diese Förderung gebührt

für Lehrlinge von neu gegründeten Un-ǜǜ
ternehmen, die innerhalb von 5 Jahren 
ab Neugründung einen Lehrvertrag 
erhalten,
für Lehrlinge von Unternehmen, die ǜǜ
erstmalig Lehrlinge ausbilden, sofern 
sie innerhalb eines Jahres ab Einstieg 
in die Ausbildung eingestellt werden,
für Lehrlinge von Unternehmen, die ǜǜ
nach einer Unterbrechung von zumin-
dest 3 Jahren erneut in die Ausbildung 
einsteigen, sofern die Lehrlinge inner-
halb eines Jahres ab Wiedereinstieg in 
die Ausbildung eingestellt wurden.

Die Lehrlingsausbildungsprämie ist nun 
ausgelaufen. Sie gebührt nur noch für 
Lehrverhältnisse, die bis zum 27.6.2008 
begründet wurden. Ein Wechsel in die 
neue Basisförderung ist nicht möglich.

L o h n s t e u e r

Erhöhungen von 
Kilometergeld und 
Pendlerpauschale
Um den Belastungen durch die 
gestiegenen Treibstoffpreise entge-
genzuwirken, wurden mit 1.7.2008 
Pendlerpauschale und amtliches 
Kilometergeld erhöht. 

Das amtliche Kilometergeld ist eine 
Pauschalabgeltung für alle Kosten, 
die durch die Verwendung des priva-
ten PKWs für Dienstreisen entstehen. 
Derzeit liegt es bei € 0,376 (gerundet 
auf € 0,38) je Kilometer, ab 1.7.2008 
wird es auf € 0,42 je Kilometer 
erhöht. Das Pendlerpauschale ver-
mindert die Bemessungsgrundlage 
der Lohnsteuer. Es kann entweder 
durch den Arbeitgeber monatlich in 
der Personalverrechnung berück-
sichtigt werden, oder im Nachhinein 
über die Arbeitnehmerveranlagung 
beim Finanzamt beantragt werden. 
Die erhöhten Sätze kommen bei der 
Lohnverrechnung ab 1.7.2008 zur An-
wendung. Wird das Pendlerpauscha-
le erst bei der Veranlagung geltend 
gemacht, gelten die neuen Sätze 
ebenso für Zeiträume ab Juli.

Pendlerpauschale  
ab 1.7.2008

Betrag in € 
 Jahr

Betrag in € 
Monat

Kleines Pendlerpauschale

ab 20 km  630,00  52,50

ab 40 km  1.242,00  103,50

ab 60 km  1.857,00  154,75

 Großes Pendlerpauschale

ab 2 km  342,00  28,50

ab 20 km  1.356,00  113,00

ab 40 km  2.361,00  196,75

ab 60 km  3.372,00  281,00

Basisförderung für Lehrlinge
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M i t a r b e i t e r

Apotheker und Ärzte
Apotheker und Ärzte können als frei-
beruflich Selbstständige in das seit 
1.1.2008 geltende Modell der Selbst-
ständigenvorsorge freiwillig beitreten. 
Die Entscheidung über den Beitritt ist 
noch bis zum 31.12.2008 zu treffen. 
Erzielen Sie als Apotheker oder Arzt 
auch Einkünfte aus gewerblicher 
Tätigkeit und sind Sie in der gewerb-
lichen Sozialversicherung kranken-
versichert, so sind Sie automatisch 
der neuen Selbstständigenvorsorge 
zugeordnet und verpflichtet, Beiträge 
zu entrichten.



Impressum: Dr. Peter Stempfer · Wirtschaftstreuhände · Steuerberater, 5026 Salzburg, 
Aignerstrasse 53 · Tel.: 0662/62 75 83 · Fax: 0662/62 75 83 5, e-mail: office@stempfer.at
Die veröffentlichten Beiträge sind urheberrechtlich geschützt, ohne Gewähr und können 
eine persönliche Beratung durch uns nicht ersetzen! 
Redaktion und Gestaltung: InfoMedia News & Content GmbH, www.infomedia.co.at

Änderungen bei der Künstler-
Sozialversicherungsförderung

S o z i a l v e r s i c h e r u n g M i t a r b e i t e r

Arbeitslosen
versicherungs- 
beiträge
Zum 1.7.2008 wurden die Arbeitslo-
senversicherungsbeiträge für Bezieher 
niedriger Einkommen gesenkt. Die 
Höhe des Arbeitslosengeldes ändert 
sich dadurch aber nicht.

Die Beitragssenkung für echte und freie 
Dienstnehmer betrifft lediglich den 
Dienstnehmeranteil zur Arbeitslosenver-
sicherung, der normalerweise bei 3 % 
liegt. Der vom Arbeitgeber zu tragende 
Anteil (3 %) sowie der IESG-Zuschlag 
(0,55 %) bleiben unverändert. Bei 
monatlichen Beitragsgrundlagen bis 
zu € 1.350 wird der Dienstnehmerbei-
trag zur Arbeitslosenversicherung ab 
1.7.2008 wie folgt gestaffelt:

monatliche  
Beitragsgrundlage in € DN-Beitragssatz

bis 1.100 0 %
über 1.100 bis 1.200 1 %
über 1.200 bis 1.350 2 %

Ab einem Bruttoeinkommen von mehr 
als € 1.350 hat der Dienstnehmer den 
regulären Arbeitslosenversicherungs-
beitrag in Höhe von 3 % zu entrichten. 
Beginnt oder endet das Dienstverhältnis 
während eines laufenden Monats, hat 
keine „Hochrechnung“ der Beitrags-
grundlage stattzufinden. Zudem erfolgt 
auch keine Zusammenrechnung der mo-
natlichen Beitragsgrundlagen, wenn der 
Dienstnehmer nebeneinander mehrere 
Dienstverhältnisse hat.

Weitere Änderungen mit 1.7.2008
Der Entfall des Arbeitslosenversiche-
rungsbeitrages, der bislang ab Vollen-
dung des 56. Lebensjahres einsetzte, 
greift ab 1.7.2008 erst ab Vollendung 
des 57. Lebensjahres. Für Personen, 
die bisher bereits befreit waren, ändert 
sich dadurch aber nichts. Vollendet 
eine Person etwa im Juni 2008 ihr 56. 
Lebensjahr, fällt sie noch in die „alte“ 
Befreiungsregelung; es sind ab 1.7.2008 
keine Beiträge zu entrichten. Wird das 
56. Lebensjahr erst im Juli 2008 vollen-
det, steht die Befreiung erst ab August 
2009 – also nach Vollendung des 57. 
Lebensjahres – zu. 

Rückwirkend zum 1.1.2008 werden vom 
Künstler-Sozialversicherungsfonds auch 
Zuschüsse zu den Kranken- und Unfall-
versicherungsbeiträgen geleistet.

Seit 2001 sind alle selbstständig 
erwerbstätigen Künstler in die GSVG-
Pflichtversicherung einbezogen. Um 
ihnen die Aufbringung der Sozialversi-
cherungsbeiträge zu erleichtern, wurde 
der Künstler-Sozialversicherungsfonds 
(KSVF) geschaffen. Bislang leistete der 
Fonds nur Zuschüsse zu den Pensionsver-
sicherungsbeiträgen. Rückwirkend zum 
1.1.2008 werden nun auch Zuschüsse zu 
den Kranken- und Unfallversicherungs-
beiträgen geleistet.

Bildende Kunst, Musik, Literatur
Künstler im Sinne des Künstler-Sozial-
versicherungsfondsgesetzes (K-SVG) 
sind Personen, die in den Bereichen 
der bildenden Kunst, Musik, Literatur 
oder in einer ihrer zeitgenössischen 
Ausformungen (Fotografie, Filmkunst, 
Multimediakunst, literarische Überset-
zung, Tonkunst) auf Grund einer künst-
lerischen Befähigung im Rahmen einer 
künstlerischen Tätigkeit Werke der Kunst 
schaffen. Die künstlerische Befähigung 
wird jedenfalls durch eine künstlerische 
Hochschulbildung nachgewiesen. Liegt 
eine solche nicht vor, kann der Nachweis 
durch ein Gutachten der Künstlerkommis-
sion erbracht werden. 

Jährliche Einkünfte für die  
Förderung
Um in den Genuss des Zuschusses zu 
kommen, ist einerseits ein Mindestein-
kommen aus der selbstständigen 
künstlerischen Tätigkeit erforderlich, 
andererseits dürfen die jährlichen in- und 
ausländischen Gesamteinkünfte (auch 
unter Berücksichtigung anderer Einkünf-
te wie etwa aus Vermietung, Land- und 
Forstwirtschaft) eine bestimmte Höchst-
grenze nicht überschreiten. Mit der 
Gesetzesnovelle wurden diese Grenzen 
ab 1.1.2008 an die monatliche ASVG-
Geringfügigkeitsgrenze (2008: € 349,01) 
angepasst. 
Die neue Mindestgrenze liegt 2008 bei 
€ 4.188,12. Mit der Änderung zum K-SVG 
wurde zudem klargestellt, dass auch 
steuerfreie Stipendien und Preise nach 
dem Kunstförderungsgesetz zu dem 
Mindesteinkommen zu zählen sind. Die 
jährliche Einkommensobergrenze liegt im 
Jahr 2008 bei € 20.940,60. Neu ist wei-
ters, dass bei der Einkommensobergren-
ze nun auch Sorge- und Unterhaltspflich-
ten des Künstlers berücksichtigt werden. 
So erhöht sich die Obergrenze für jedes 
Kind, für das Anspruch auf Familienbei-
hilfe besteht, um € 2.094,06 (das Sechs-
fache der Geringfügigkeitsgrenze). 

Wie hoch ist die Förderung?
Seit dem Kalenderjahr 2005 beträgt der 
Zuschuss jährlich höchstens € 1.026,00. 
Diese jährliche Zuschuss-Obergrenze 
wird auch mit der Novelle beibehalten. 
Zudem ist der Zuschuss mit der Höhe der 
Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung 
begrenzt. Seit 1.1.2008 werden allerdings 
nicht mehr nur die Pensionsversiche-
rungsbeiträge berücksichtigt, sondern 
auch die Beiträge zur Kranken- und 
Unfallversicherung. 
Der Antrag auf den Zuschuss kann ent-
weder bei der Sozialversicherungsanstalt 
der gewerblichen Wirtschaft oder direkt 
beim Künstler-Sozialversicherungsfonds 
gestellt werden. Für die Antragstellung 
gibt es ein eigenes Formular. Der Antrag 
kann bis zu vier Jahre rückwirkend ge-
stellt werden.

Künstler: Zuschüsse zu Beiträgen
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